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41/02 Melderecht

Norm

MeldeG 1991 §1 Abs7;

MeldeG 1991 §17 Abs1;

MeldeG 1991 §17 Abs3;

Rechtssatz

Der Beschwerdeführer hat die Tatsache, dass die Ehegattin und zwei Kinder des Betro:enen am angegebenen

Hauptwohnsitz leben, nicht bestritten. Diese bestehende familiäre Beziehung - tief greifende Untersuchungen dazu

bieten die Mittel des Reklamationsverfahrens nicht - scha:t jedenfalls Mittelpunktqualität; andererseits hat der

Verwaltungsgerichtshof die Mittelpunktqualität des Berufswohnsitzes, an dem auch eine Lebensgemeinschaft besteht,

stets betont. Unter diesen besonderen Gegebenheiten muss dem Betro:enen das aus § 1 Abs. 7 MeldeG resultierende

Wahlrecht zugebilligt werden; dieses Wahlrecht hat er aber durch seine Wohnsitzerklärungen ausgeübt.
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